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1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Doberschütz plant für den bereits voll erschlossenen Bereich des von 
den Gemeinden Sprotta und Paschwitz 1992 gemeinsam aufgestellten und am 
06.11.1992 mit Az.: 51-2511.2-23340 (Reg.-Nr. 1305/21/92) vom Regierungspräsi-
dium Leipzig genehmigten Bebauungsplans „Zweckverband Gewerbegebiet-Gewer-
bepark Sprotta-Paschwitz" (in Kraft gesetzt am 10.12.1992 durch Veröffentlichung an 
den Verkündigungstafeln vom 09.12.1992 bis zum 26.12.1992) eine Anpassung der 
baurechtlichen Festsetzungen an die gegenwärtige Bestands- und Bedarfssituation. 
Dazu werden im genehmigten Bebauungsplan als Gewerbegebiet (GE) festgesetzte 
Baugebiete in Industriegebiete (GI) umgewidmet. Gleichzeitig wird im gesamten Gel-
tungsbereich eine Lärmkontingentierung durch Festsetzung von immissionswirksa-
men flächenbezogenen Schallleistungsbeurteilungspegeln (IFSP) vorgenommen, um 
den Anforderungen des Lärmschutzes gerecht zu werden. Die Gemeinde geht davon 
aus, daß die Herausnahme des Geltungsbereiches des hiermit vorgelegten Bebau-
ungsplanes aus dem genehmigten Bebauungsplan von 1992 voraussichtlich erheb-
lich schneller zielführend sein wird als eine Planänderung, weshalb diese Variante 
weiter verfolgt wird. 

2 städtebauliches Erfordernis 

Das städtebauliche Erfordernis ergibt sich aus dem konkreten Ansiedlungswillen 
einer Firma, die eine Asphaltmischanlage errichten möchte und damit insbesondere 
aus der dringenden Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. 
Für die Gemeinde ist das Vorhaben zur Schaffung von Arbeitsplätzen besonders be-
deutsam. Inder Gemeinde sind 353 Arbeitslose registriert (Stand 31.12.2002). 

Ziel des genehmigten Bebauungsplans von 1992 ist die städtebaulich geordnete 
Anlage eines Gewerbegebietes in verkehrstechnisch günstiger Situation. Festgesetzt 
sind Gewerbegebiete (GE) bzw. Gebiete mit nicht wesentlich störendem Gewerbe 
(GEe). 

Dieses Ziel gilt in Bezug auf die Nutzung „Gewerbe" ebenso für den hier als Aus-
schnitt aus dem genehmigten Bebauungsplan herausgelösten Bebauungsplan. Die 
Ansiedlung der Asphaltmischanlage macht jedoch die Umwidmung eines Teils der 
Fläche als Industriegebiet erforderlich. 

Da sich der Flächennutzungsplan der Gemeinde im Stadium des Entwurfs befindet 
(Stand: 10/2004), ist der Bebauungsplan als vorzeitiger Bebauungsplan aufzustellen. 
Hinsichtlich der sich aus dem Bebauungsplan ergebenden Änderungserfordernisse 
ist der im Entwurf vorhandene Flächennutzungsplan anzupassen, da im Flächen-
nutzungspfan das Gebiet als GE und im nordwestlichen Teilgebiet als geplantes GI 
dargestellt ist. Es wird empfohlen, das gesamte Gebiet des 1992 genehmigten 
Bebauungsplanes als gewerbliche Baufläche (G) darzustellen. 

Der Standort ist hinsichtlich der Einordnung als Industrie- und Gewerbegebiet außer-
halb der durch Wohnsiedlungen geprägten Stadtrandlage Eilenburgs und der umge-
benden dörflichen Wohnsiedlungen günstig gewählt. Die kurze Anbindung an die 
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Bundesstraße 87 und die Lage zwar außerhalb des verdichteten Raumes Leipzig 
aber doch in gut erreichbarer Nähe zum Oberzentrum Leipzig und zu den Mittelzen-
tren Eilenburg und Torgau verschaffen Transport- und Fühlungsvorteile. 

Die Gemeinde geht davon aus, daß zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit die 
Standortbedingungen ständig den wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechend flexi-
bel zu gestalten sind. Insbesondere gilt es, gewerblichen Betrieben verschiedener 
Branchen und Größen die Ansiedlung und Erweiterung zu ermöglichen, um die Wirt-
schaftskraft zu verbessern und Abwanderungstendenzen entgegen zu wirken sowie 
den Standortwettbewerb zu fördern. 

Das im Bebauungsplan von 1992 festgelegte Konzept der Anordnung der Baugebie-
te und Erschließungsstraßen in einem orthogonalen Raster wird beibehalten, da die 
Grundstückseinteilung bereits so vorgenommen wurde und auch die Erschließungs-
straßen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes bereits angelegt wurden. Das 
orthogonale Raster orientiert sich parallel zur Bahnlinie. Die rechtwinklige Parzellie-
rung erlaubt ausreichende Flexibilität in der Bebauung. 

Das Industriegebiet ist dabei in den östlichen Teil des Baugebietes im Bestand ge-
legt, um einerseits eine möglichst kurze Zufahrt zur Ortsverbindungsstraße Sprotta-
Paschwitz und damit auf die B 87 zu haben und andererseits hinsichtlich der Beach-
tung der Immissionsschutzbelange einen möglichst großen Abstand zu den maßge-
benden schutzbedürftigen Nutzungen zu erreichen. 

Die Erschließungsstraßen sind mit Bäumen begrünt und mit straßenparallelen Park-
streifen versehen. Notwendige Stellplätze sind auf dem eigenen Grundstück nachzu-
weisen. 

3 Bearbeitungsverfahren 

3.1 gesetzliche Grundlagen 

Folgende gesetzliche Grundlagen liegen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
zugrunde: 

- Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung des Artikel 2 des Gesetzes zur 
Änderung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des Rechts der 
Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz 1988 — BauROG) vom 18. 
August 1997 (BGBl. I S. 2081, 2102), geändert durch Gesetz über die Errichtung 
eines Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung sowie zur Änderung 
besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 15.12.1997 (BGBl. I S. 2902). 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 
1997 (BGBl. I S. 2141); zuletzt geändert durch Art. 1 des Europarechts-
anpassungsgesetzes Bau —EAG Bau vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 1359). 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) in der Fassung 
vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193); zuletzt geändert durch Art. 5 des 
Europarechtsanpassungsgesetzes Bau —EAG Bau vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 
1359). 
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m Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.02.2003 (BGBl. I S. 286). 

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12. Februar 1990 
(BGBl. I S. 205), zuletzt geändert durch Art. 3 des Europarechtsanpassungs-
gesetzes Bau —EAG Bau vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 1359). 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des InvestitionS-
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466). 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 
1991 S. 58). 

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. 

S. 502), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 09.09.2001 (BGBl. I. 
S. 2331). 

- Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen —
SächsLPIG —vom 14.11.2002 (SächsGVBI. S. 307, 310). 

- Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege. SächsNatSchG -
Sächsisches Naturschutzgesetz vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBI. S. 1601; 
1995 S. 106), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 01.09.2003 
(SächsGVBI. S. 418, 426). 

- Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Denkmalschutzgesetz - SächsDSchG) vom 3. März 1993 
(SächsGVBI. S. 229), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
14.11.2002 (SächsGVBI. S 307, 310). 

- Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan 
Sachsen (LEP 2003) vom 16. Dezember 2003 (SächsGVBI. S. 915). 

- Sächsische Bauordnung — SächsBO — in der Fassung vom 28. Mai 2004 
(SächsGVBI. S. 200). 

- Regionalplan Westsachsen in der Fassung gemäß Genehmigungsbescheid vom 
15.03.2001, verbindlich seit 20.12.2001. 

3.2 zeichnerische Unterlagen 

Als zeichnerische Unterlage dienten die von der Gemeinde Doberschütz 
bereitgestellten Unterlagen des Vermessungsamtes Torgau mit Stand vom 
11,03.2003 im EDBS-Format, umgewandelt durch das BZSN-Verfahren. 

Der Bebauungsplan ist im Maßstab 1:1.000 dargestellt. 
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3.3 PlanungsverFahrensschritte 

Tabelle 1: Verfahrensschritte für die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplans 

Verfahrensschritte Gesetriiche Grundlage 
(in zeitlicher Reihenfolge) 

1. Aufstellungsbeschluß durch den Gemeinderat § 2 Abs. 1 und Abs. 4 BauGB 

2. ortsübliche öffentliche Bekanntmachung des § 2 Abs. 1 BauGB 
Aufstellungsbeschlusses 

3. frühzeitige Bürgerbeteiligung § 3 Abs. 1 BauGB 

4. frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen § 4 Abs. 1 BauG6 
Träger öffentlicher Belange mit Aufforderung zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

5. Beschluß über die Billigung und die Auslegung des Be- § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
bauungsplanentwurfes durch den Gemeinderat 

6. ortsübliche Bekanntmachung des Auslegungsbe- § 4a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
schlusses BauGB 
Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange von 
der Auslegung 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen 

7. Behandlung der Anregungen und Bedenken der Bür- § 3. Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 1 Abs. 7 
ger, der Stellungnahmen der beteiligten Träger öffent- BauGB 
licher Belange und der benachbarten Gemeinden im 
Gemeinderat im Rahmen einer umfassenden 
Abwägung 

8. Information der Bürger, der Träger öffentlicher Belange § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB 
und der benachbarten Gemeinden über nicht berück-
sichtigte Anregungen und Bedenken 

9. Satzungsbeschluß § 10 Abs. 1 BauGB 

10. Vorlage zur Genehmigung beim Regierungspräsidium § 10 Abs. 2 BauG6 
Leipzig 

11. öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung. Mit § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB 
der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

4 Abgrenzung und Lage sowie Beschaffenheit des Baugebietes 

4.1 Abgrenzung 

Der Geltungsbereich wurde mit dem Aufstellungsbeschluß des Gemeinderates vom 
26.08.2004 festgelegt. 

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Doberschütz, Landkreis Delitzsch, in den 
Gemarkungen Paschwitz, Flur 1, und Sprotta. Es wird begrenzt: 
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- im Norden durch die Bahnanlagen der Deutschen Bahn, Strecke Leipzig -
Cottbus, Flurstück Nr. 201/2, Flur 2, Gemarkung Sprotta. 

- im Westen durch die Flurstücke Nr. 102/7, 102/9 (teilweise), 102/12, 102/20, 
102/31 (teilweise), 102/27, 102/34, 102/38 (teilweise), 102/40, Flur 1, Gemar-
kung Paschwitz (Erschließungsstraße) und Flurstück Nr. 209/2, Flur 2, Gemar-
kung Sprotta. 

- im Süden von der Bundesstraße 87 (Flurstück Nr. 92, Flur 1, Gemarkung 
Paschwitz) und 

- im Osten von den Grenzen der Flurstücke Nr. 242/100, 239/100, 238/100, 
234/100, 231/100, 230/100, Flur 1, Gemarkung Paschwitz und der Flurstücke 
Nr. 208, 207 und 203, Flur 2, Gemarkung Sprotta (an der Gemeindeverbin-
dungsstraße Sprotta-Paschwitz). 

4.2 vorhandene Bausubstanz und Bestandsschutz 

Im Rahmen des genehmigten Bebauungsplans sind bisher vier gewerbliche Anlagen 
errichtet worden. Es handelt sich um einen Rasthof auf dem Flurstück Nr. 101/10, so-
wie um Anlagen auf den Flurstücken Nr. 101/12, 101/13 und 101/22, Flur 1, Gemar-
kung Paschwitz. 

Das Gesamtgebiet ist, ebenfalls im Zuge des genehmigten Bebauungsplanes von 
einem System von Erschließungsstraßen überzogen, die ein unveränderbares Ge-
rüst der Erschließung vorgeben. Die bestehenden Anlagen, Gebäude und Nutzungen 
genießen Bestandsschutz und werden von der vorliegenden Planung nicht berührt. 
Von den vorhandenen Betrieben gehen keine unzulässigen Beeinträchtigungen für 
die umgebende Nutzung aus. 

4.3 Beschaffenheit von Boden und Gelände 

Die Höhenlage der natürlichen Bodenoberfläche des Baugebietes schwankt nur sehr 
geringfügig zwischen 103,0 müNN und 104,0 müNN (entsprechend der Topogra-
fischen Karte 1:10.000 -TK 10). Der Verlauf der Höhenlinien ist aus dem Übersichts-
plan (Maßstab 1:25.000) ersichtlich. 

Der Höhenfixpunkt für die Festsetzung der baulichen Höhe von Anlagen im Gebiet 
des Bebauungsplans ist mit 103,50 müNN definiert. 

Der Untergrund besteht vorwiegend aus sandig-kiesigen Sedimenten. Grundsätzlich 
ist von einer hohen Durchlässigkeit dieser Lockergesteine auszugehen. Zur Fest-
stellung der tatsächlichen Baugrundverhältnisse und der Versickerungsfähigkeit vor 
Ort sollten Baugrundgutachten eingeholt werden. Erschwernisse oder gar Beschrän-
kungen für die Bebauung sind jedoch nicht zu erwarten. Die zu erstellenden Bau-
grundgutachten sind der Abteilung Geologie des Staatlichen Umweltfachamtes Leip-
zig zur Kenntnis zu übergeben. 

Baurechtlich ist das Gebiet durch den Bebauungsplan von 1992 als Gewerbegebiet 
festgesetzt, die bisher unbebauten Flächen werden im Rahmen der Grönlandpflege 
der Gemeinde gemäht. Da die Flächen vorher als Acker genutzt wurden, baut sich 
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durch die Biomasse-Entnahme der Nährstoffpool nur allmählich ab. Die Vegetation 
ist daher bis jetzt nur von geringem Artenreichtum. 

5 vorliegende Planungen und Festsetzungen 

5.1 übergeordnete Planungen 

ICII REGIONALPLAN WESTSACHSEN (2001 ist das Gebiet als genehmigtes Baugebiet 
ausgewiesen. Nördlich der DB-Strecke ist ein Vorranggebiet „Abbaugebiet oberflä-
chennaher Rohstoffe" >10 ha für Kiessand festgesetzt. Ansonsten werden raumord-
nerische Belange nicht berührt, da das neue Baugebiet einen Ausschnitt aus dem 
genehmigten Bebauungsplan von 1992 darstellt und dessen Grenzen nicht über-
schreitet. 

5.2 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Doberschütz (Stand: 10/2004) liegt im 
Entwurf vor; der Landschaftsplan existiert seit 2001. 

Im Entwurf des Flächennutzungsplans ist das Gebiet als Gewerbegebiet (GE), in 
einem nordwestlichen Teilgebiet als geplantes Industriegebiet (GI) dargestellt. 
Demnach ist der Entwurf des Flächennutzungsplan anzupassen. Es wird empfohlen, 
die gesamte Fläche als gewerbliche Baufläche (G) darzustellen. 

Im Gebiet liegt außerdem eine Bergbauberechtigung (Feld-Nr. 2068). 

5.3 schutzwürdige Gebiete/Biotope 

Das Gebiet ist Teil des Naturparks „Dübener Heide" und liegt an dessen südlicher 
Grenze. Da das Plangebiet in der Entwicklungszone des Naturparks liegt, steht die 
Maßnahme mit der Verordnung über den Naturpark „Dübener Heide", Teilgebiet 
Sachsen, vom 01.12.2000 (u.a. § 4 Schutz- und Entwicklungszonen) in Übereinstim-
mung. 

Andere Gebiete und geschützte Biotope bzw. Einzelobjekte nach Naturschutzrecht 
bestehen im Plangebiet nicht. 

5.4 Flächen und Objekte des Denkmalschutzes 

Nach Mitteilung des Archäologischen Landesamtes (Schreiben vom 19.07.2004) liegt 
das Plangebiet in der archäologisch relevanten Besiedlungseinheit des Heidegebie-
tes mit hoher archäologischer Funddichte. Bei allen Bodenarbeiten ist daher mit dem 
Auftreten archäologischer Funde und Befunde zu rechnen. Die sich daraus ergeben-
den Einschränkungen und Pflichten sind im Kapitel Hinweise erläutert. 
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6 geplante bauliche Nutrung 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Gebiet ist in einem nördlichen und einem südlichen Streifen sowie zur Ortsver-
bindungsstraße Sprotta-Paschwitz hin gemäß § 8 BauNVO als Gewerbegebiet -also 
für die Unterbringung von nicht erheblich belästigendem Gewerbe -festgesetzt. 
Die vier Teilflächen im Zentrum desBebauungsgebiets sind gemäß § 9 BauNVO als 
Industriegebiet (GI) gewidmet; die beiden südlich gelegenen als eingeschränktes 
Gewerbegebiet (Gle). Dieses Gebiet dient ausschließlich der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebie-
ten unzulässig sind. 

Soweit sich die Festsetzung der baulichen Nutzung nach ihrer Art oder ihrem Maß in-
nerhalb eines Gebietes unterscheidet, wurden die verschiedene Nutzung gegenein-
ander abgegrenzt (sonstige Planzeichen Nr. 15.14). 

Um Konflikte durch Lärmemissionen im Gebiet zu lösen, die durch eine direkte 
Nachbarschaft eines uneingeschränkten GI eintreten können, empfiehlt die untere 
Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes Delitzsch, anhand der zukünftigen 
Entwicklungsabsichten zu prüfen, ob Teile der bisher als GE gewidmeten Gebiete als 
GI oder eingeschränkte GI festgesetzt werden. Die Gemeinde folgt dieser Anregung 
und setzt die betroffenen Flächen als GI bzw. als Gle fest. 

Über das gesamte Gebiet wurde eine Lärmkontingentierung gelegt, die sowohl die 
innergebietlichen Schallschutzkonflikte löst, .als auch die Einhaltung der Immissions-
richtwerte an den maßgebenden schutzwürdigen Nutzungen gewährleistet (siehe 
Umweltbericht). Die Lärmkontingentierung wurde durch die Festsetzung von immis-
sionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungsbeurteilungspegeln (IFSP) vorge-
nommen, die durch ein schalltechnisches Gutachten (TBL, 2004) ermittelt wurden 
(Gutachten ist Anlage dieser Begründung). Gebiete, deren Lärmkontingentierung ge-
ringer ausgefallen ist als für GI erforderlich, sind entsprechend als eingeschränktes 
Industriegebiet (Gle) bzw. als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

6.2.1 Höhe baulicher Anlagen 

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen ist mit 15 m festgesetzt. Die Höhenfest-
setzung entspricht den Anforderungen, die für gewerbliche und industrielle Anlagen 
i.d.R. notwendig sind. In Anpassung an die Festsetzung von 6 zulässigen Vollge-
schossen auf dem Flurstück 209/6 sind hier 18 m als maximale Traufhöhe der Ge-
bäude zulässig. 
Die maximale Höhe technischer Anlagen ist auf 30 m begrenzt. Für die Produktion 
zwingend erforderliche Bauteile größerer Höhe, sowie aus Emissionsschutzgründen 
erforderliche Schornsteine größerer Höhe können in Ausnahmefällen zugelassen 
werden. 
Als Höhenbezugspunkt wurde der Mittelpunkt der bestehenden Gehrenstraße mit 
einer Höhe von 103,50 m über NN festgesetzt. 
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6.2.2 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahlen wurden entsprechend dem Bebauungsplan von 1992 
beibehalten und betragen 

- in den Gewerbegebieten entlang der Bahnlinie (Norden) 0,4 
- in den Gewerbegebieten entlang der B 87 (im Süden sowie im Osten) 0,6 
- in den Industriegebieten 0,8 

Die Differenzierung ergibt sich daraus, daß entsprechend des städtebaulichen 
Konzeptes für den Bebauungsplan von 1992 in den Randbereichen durch Begrünung 
und geringere Bebauungsdichte hochwertiges Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe 
angesiedelt werden sollen. 

Gleichzeitig trägt diese Differenzierung zur Einbindung des Gewerbe- und Industrie-
gebietes in die Umgebung bei. 

Durch Ausschöpfung der festgesetzten maximal zulässigen Grundfläche wird eine 
maximale Versiegelung von 105.710 m2 erreicht. 

Diese Flächensumme setzt sich aus folgenden Anteilen zusammen: 
- Gewerbegebiet (GE) mit GRZ 0,4 7.832 m2
- Gewerbegebiet (GE) mit GRZ 0,6 38.406 mz 
- Industriegebiet (GI und Gle) mit GRZ 0,8 59.472 m2

6.2.3 Geschoßflächenzahl 

Die Geschoßflächenzahlen wurden entsprechend dem Bebauungsplan von 1992 
beibehalten und ergeben sich aus der Multiplikation der Vollgeschosse mit der GFZ: 

- in dem Gewerbegebiet GE3 an der Bahnlinie (Norden) 2,4 
- in den übrigen Gewerbegebieten entlang der Bahnlinie (Norden) und an der 

Gemeindeverbindungsstraße Sprotta-Paschwitz 1,6 
- in den Gewerbegebieten entlang der B 87 (Süden) 1,8 

in den Industriegebieten 2,4 

6.2.4 Zahl der Vollgeschosse 

Eine Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird nur für die Gebäude getroffen, die 
eine Geschoßgliederung aufinreisen. Für diese Gebäude sind maximal 3 Vollgeschos-
se, auf den Gewerbegebieten im Norden des Bebauungsplanes 4 bzw. auf dem 
Flurstück 209/6 (GE3) 6 Vollgeschosse zulässig. 
Auch die Zahl der Vollgeschosse wurde aus dem städtebaulichen Konzept bzw. vom 
Bebauungsplan von 1992 übernommen. 
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6.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Eine Bauweise gemäß § 22 BauNVO ist nur für die Gebäude auf dem Flurstück Nr. 
209/6 als offene Bauweise festgesetzt, da hier die Flächengröße und -verhältnisse 
dies erfordern. Für alle anderen Bauflächen ist keine Festsetzung der Bauweise vor-
genommen worden, um die Bebauungsmöglichkeiten so großzügig wie möglich zu 
gestalten. 

Es ist eine Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Gebäude, welche die 
festgesetzten Baugrenzen geringfügig überschreiten, sind als Ausnahmen zugelas-
sen. Als „geringfügig" wird hier ein Vorspringen von einzelnen, untergeordneten Ge-
bäudeteilen (Fenstererker, Treppenhäuser usw.) bis zu 0,50 m angesehen. Derartige 
Vorsprünge wirken nicht störend. Die Baugrenze dient auch dazu, die Gebäude-
abstände und ein Minimum nicht überbaubarer Flächen im Randbereich des 
Straßenraums zu sichern. 

7 Erschließung 

7.1 Verkehrsflächen 

7.1.1 äußere Erschließung 

Der Anschluß des Gebietes an das Verkehrsnetz ist durch die Anbindung an die 
Ortsverbindungsstraße Sprotta-Paschwitz gesichert. Die Straße ist eine kommunale 
Straße, die durchgehend bituminös befestigt ist. Sie bindet auf die Bundesstraße 87 
ein und sichert so die überregionale Verkehrsverbindung. 

Die beiden festgesetzten inneren Erschließungsstraßen münden in die Ortsverbin-
dungsstraße. Außer diesen beiden Anbindungen sind weitere Ausfahrten auf die 
Straße Sprotta-Paschwitz nicht zulässig. Die Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt zur 
Ortsverbindungsstraße sind im Planteil A (Planzeichnung) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB durch das Planzeichen Nr. 6.4. PlanzV90 festgesetzt. Durch diese Festset-
zung sind ein geordneter Verkehr und eine gefahrlose Nutzung der Erschließungs-
straßen und ihrer Einbindung auf die Ortsverbindungsstraße gewährleistet. 

7.1.2 innere Erschließung und Stellplätze 

Im Zuge der Realisierung des genehmigten Bebauungsplans wurden bereits die Er-
schließungsstraßen in Teilabschnitten mit bituminöser Decke sowie die festgesetzten 
Parkstreifen für Personenkraftwagen und einige Fußwege angelegt. 

Die Straßen haben entsprechend EAE 85/95 eine Fahrbahnbreite von 6,50 m und 
sind damit für den Begegnungsfall LKW/LKW ausgelegt. In den verkehrsordneri-
schen Maßnahmen wird eine Geschwindigkeit für die Erschließungsstraßen aus Ver-
kehrssicherheitsgründen mit <_ 50 km/h gemäß StVO empfohlen. 

Eine weitere Verdichtung des Netzes an Erschließungsstraßen ist nicht erforderlich. 
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Auf Grund des zu erwartenden geringen Geh- und Fahrradverkehrs wird davon aus-
gegangen, daß nur für den fußläufigen Verkehr ein separater Weg in der Breite von 
1,75 m erforderlich ist. Der Fahrradverkehr vollzieht sich auf den Fahrbahnen der 
Erschließungsstraßen. 

7.1.3 Grundstückszufahrten 

Für jedes Grundstück ist eine Zufahrt in einer maximalen Breite von 8 m zulässig. 
Die örtliche Festsetzung von Einfahrten wird als zu unflexibel und städtebaulich nicht 
begründbar abgelehnt. 

Am Grundstück 209/8 ist ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt, um 
direkte Zufahrten auf die Ortsverbindungsstraße zu vermeiden. Auch von den ande-
ren angrenzenden Grundstücken sind Ein- und Ausfahrten auf die Ortsverbindungs-
straße nicht zulässig. Auf die Festsetzung eines Bereiches ohne Ein- und Ausfahrt 
wurde jedoch verzichtet, da hier die Festsetzungen der Grünfläche und der Pflanz-
bindungen bereits eine Ausschlußwirkung erzielen. 

Ein- und Ausfahrten auf die Bundesstraße sind ebenfalls nicht genehmigungsfähig. 
Auf die Festsetzung eines Bereiches ohne Ein- und Ausfahrt wurde jedoch 
verzichtet, da hier die Festsetzungen der Grünfläche und der Pflanzbindungen 
bereits eine Ausschlußwirkung erzielen. 

7.2 Flächen für Versorgungsleitungen und -anlagen 

7.2.1 Abwasserentsorgung 

Die innere Erschließung wurde hinsichtlich der Schmutzwasser- und Niederschlags-
wasserentsorgung bereits 1994 von den damaligen Gemeindeverwaltungen Sprotta 
und Paschwitz im Trennsystem realisiert. Die Leitungen sind in die öffentlichen Flä-
chen verlegt. Die Leitungen wurden 1996 vom Abwasserzweckverband „Mittlere Mul-
de" zur Betreibung übernommen. Für jeden Betrieb ist eine Anschlußstelle vorgese-
hen, wenn nicht gewichtige Gründe des öffentlichen Interesses für mehrere An-
schlußstellen vorliegen. Die Betriebe können aber auf eigene Kosten weitere An-
schlüsse erhalten. 

Um die Durchleitung der Abwasserentsorgung zu sichern, ist in der Grünfläche paral-
lel zur Bahn ein Leitungsrecht festgesetzt. Für die Pumpstation ist eine Fläche für die 
Abwasserbeseitigung festgesetzt. Das Abwasser wird zur Kläranlage Hainichen ge-
führt. 

7.2.2 Trinkwasser-/Löschwasserversorgung 

Das Bebauungsgebiet ist ausreichend mit Trinkwasserleitungen vernetzt. 

Zur Sicherung der Löschwasserversorgung sind gemäß technischen Regeln DVGW 
Arbeitsblatt W 331 - wo nicht bereits vorhanden -Hydranten in einem Abstand von 
nicht mehr als 120 m untereinander vorzusehen. Die erforderliche Löschwasser-
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menge von 192 m3/h über einen Zeitraum von 2 Stunden ist durch das Versorgungs-
unternehmen nachzuweisen. 

7.2.3 Elektroenergieversorgung 

Die Energieversorgung ist gesichert, da die benötigten Hauptversorgungskabel be-
reits verlegt wurden. Die Kabel liegen in den öffentlichen Flächen. 
Die erforderlichen Trafo-Stationen befinden sich auf den Flurstücken Nr. 101/36 und 
102/42 und werden von der enviaM betrieben. 

Der private Neuanschluß erfolgt im Direktvertrag mit der enviaM. 

7.2.4 Gasversorgung 

Eine Gasversorgung ist vorhanden. Die Anlagen befinden sich im Eigentum der Mit-
teldeutschen Gasversorgung GmbH (MITGAB). 
Um die vorhandene Gasversorgungsleitung zu sichern, ist am südwestlichen Rand 
des Geltungsbereiches zwischen der Bundesstraße B 87 und der parallelen öffentli-
chen Erschließungsstraße innerhalb des Geltungsbereiches (Vogelherdstraße) ein 
Leitungsrecht festgesetzt. Die Leitung verläuft hier entlang der Grundstücksgrenze 
der Flurstücke 102/7 und 102/8. 

7.3 Abfallbeseitigung 

Die Abfallbeseitigung obliegt der Zuständigkeit des Landkreises Delitzsch. Beauf-
tragtes Entsorgungsunternehmen ist die AWU Wurten. 

Die ordnungsgemäße Entsorgung der nicht Hausmüll ähnlichen, gewerblichen bzw. 
industriellen Abfälle ist vertraglich durch die Unternehmen zu sichern. 

8 Naturschutr und Landschaftspflege 

Zu diesem Bebauungsplan wurde eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
erarbeitet und in einem Umweltbericht gemäß Anlage zum BauGB dargestellt. 
Dazu wurden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 
BauGB beschrieben, die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und bewertet. Integriert wird darin auch die Vermeidung und der Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes betrachtet (Eingriffsregelung nach 
BNatSchG) und ggf. erforderliche Kompensationsmaßnahmen beschrieben. 

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung und ist dieser als 
Anlage beigefügt. 
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9 bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

9.1 Gestaltung der Gebäude 

Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude bzw. Anlagen wurden nicht getroffen. 
Die Gestaltungsbedingungen wurden nicht eingegrenzt, da es sich im Gewerbe- und 
Industriegebiet in der Regel um Zweckbauten handelt und eine weitere Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes aufgrund der Vorbelastung durch die vorhandenen ge-
werblichen Anlagen nicht zu befürchten ist. 

9.2 Einfriedungen 

Einfriedungen der Grundstücke zu den öffentlichen Flächen hin dürfen gemäß § 4 
Sächsisches Nachbarrechtsgesetz nicht auf der Grundstücksgrenze vorgenommen 
werden. Der Gemeinderat hält es für angemessen, sie mindestens 0,5 m von der 
Grundstücksgrenze zurückzusetzen, einerseits um im öffentlichen Raum ausreichen-
de Bewegungs- und Arbeitsfreiheit zu haben sowie gemäß der EAE 85/95 die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs und das nofinrendige Lichtraumprofil zu gewährlei-
sten, andererseits um versehentliche Beschädigungen privater Anlagen zu vermei-
den. Die Einfriedungen werden auf maximal 1,80 m Höhe über dem gewachsenen 
Boden begrenzt; dies gilt jedoch nicht für Hecken. Grundstückseinfriedungen sind 
dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen und mit den benachbarten Einfriedun-
gen gestalterisch abzustimmen. Tore und Türen dürfen nicht zur Straße hin auf-
schlagbarsein. 

10 Änderungsnachweis Bebauungsplan von 1992 —dieser 
Bebauungsplan 

Grundlegendste Änderung und Anlaß der Neuaufstellung dieses Bebauungsplanes 
ist die Änderung der Art der baulichen Nutzung auf einer 59.472 m2 großen Teilfläche 
von GE zu GI bzw. Gle. Dadurch bedingt wurde eine Lärmkontingentierung (IFSP) 
eingeführt, um an den maßgebenden schutzbedürftigen Nutzungen die Immissions-
richtwerte nach TA Lärm und DIN 18 005 einzuhalten. Diese Lärmkontingentierung 
führte dazu, daß alle eingeschränkten Gewerbegebiete als uneingeschränkte Bauge-
biete gewidmet wurden. 

In Anpassung an den Bestand bzw. den Bedarf wurden weiterhin folgende Ände-
rungen vorgenommen: 
- Eintragung eines Leitungsrechts für Niederschlagswasser in der bahnbe-

gleitenden Grünfläche 
- Eintragung eines Leitungsrechts für die Gasversorgung an der Plangebietsgrenze 

zwischen B87 und Vogelherdstraße 
- Eintragung einer Versorgungsfläche für Gas 
- Eintragung der Erschließung der Pumpstation als Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung 
Eintragung des Gebäudebestands 

- Herausnahme der Festsetzungen zu den Dachformen 
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Herausnahme der örtlichen Festsetzungen der Grundstückzufahrten, dafür Fest-
setzung von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrten 

- Anpassung der Bauhöhe von 12 m und 16 m auf maximal 15 m und von 22,5 m 
auf18m 

- Änderung der Höhenbeschränkung von Einfriedungen von 1,20 m auf 1,80 m 
(Grenze der Baugenehmigungsfreiheit) 

- Festsetzung eines Grünstreifens von 1,50 m Breite auf den Privatgrundstücken 
an den Grenzen zu öffentlichen Grundstücken 
Festsetzung einer Fläche zum Erhalt der Vegetationsbestände der landschafts-
pflegerischen Maßnahmen für den Ausbau der Ortsverbindungsstraße Sprotta-
Paschwitz 

11 Flächenbilanz 

Nach Umsetzung der definierten geplanten Bau- und Kompensationsmaßnahmen 
ergibt sich im Vergleich zum Bestand folgendes Bild: 

Nutzung Fläche/Stück Anteil in 

Industriegebiet 

davon: bebaubare Flächen 

59.472 m2

47.578 m2

31,4 

25,1 

Gewerbegebiet 

davon: bebaubare Flächen 

85.958 m2

68.766 m2

45,3 

36,3 

Verkehrsanlagen 28.940 mz 15,3 

Versorgungsflächen 280 m2 0,2 

öffentliche Grünflächen 

davon: Gehölzflächen (Baumscheiben 200 Bäume) 

Begleitgrün 

2.360 m2

2.700 m2

260 m2

1,2 

7,1 

0, 7 

private Grünflächen 12.500 m2 6,6 

Gesamt 189.510 m2 100,0 

12 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

12.1 Altlastverdachtsflächen/Munitionsfunde 

Sollte sich im Rahmen der Baumaßnahmen ein Altlastenverdacht ergeben (organo-
leptische und andere Auffälligkeiten im Boden oder Freilegen von Abfall), ist die 
Umweltbehörde des Landratsamtes Delitzsch umgehend in Kenntnis zu setzen. 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist im Bereich des überplanten Gebietes von 
einer Altlastenfreiheit auszugehen. 
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Die Flächen sind gemäß Mitteilung des Landratsamtes Delitzsch (Stellungnahme 
vom 28.10.2004) nicht als munitionsverseuchtes Gelände bekannt. Munitionssuch-
arbeiten werden daher nicht als erforderlich angesehen. Auf die Bestimmungen bei 
Munitions- oder Waffenfunden wird hingewiesen. 

12.2 - Funde von Kulturdenkmalen 

Das geplante Baugebiet liegt in einem archäologischen Relevanzbereich. Nach § 14 
SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten 
an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu 
vermuten ist, daß sich dort Kulturdenkmale befinden. 

Frühzeitig vor Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten wird im gesamten Bereich 
des Vorhabengebietes zunächst eine erste Ausgrabung erforderlich. Hierbei wird 
mittels Bagger mit zahnloser, geschlossener und mindestens 1,5 m breiter Bö-
schungsschaufel nach den Vorgaben eines vor Ort tätigen Mitarbeiters des Landes-
amtes für Archäologie der Oberboden sauber abgetragen, um ein aussagekräftiges 
Planum zu erhalten. Dazu ist durch den Vorhabenträger rechtzeitig, mindestens 3 
Wochen vor Beginn der ersten Ausgrabung mit dem Landesamt für Archäologie 
(Herr Herklotz, Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden, Tel.: 0351/8926631) Verbindung 
aufzunehmen. Vom Ergebnis der ersten Ausgrabung ist abhängig, ob angetroffene 
Funde und Befunde an den Folgetagen ausgegraben werden können oder ob nach 
Abschluß einer Grabungsvereinbarung, in der der zeitliche und finanzielle Rahmen 
sowie das Vorgehen zwischen Bauherrschaft und Landesamt für Archäologie 
verbindlich festgehalten wird, eine zweite, u.U. wesentlich umfangreichere 
Ausgrabung notwendig ist. Die Festsetzung des in der Grabungsvereinbarung 
vereinbarten Erstattungsbetrages erfolgt durch das Regierungspräsidium Leipzig. 
Der Bauherr wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt (§ 14 Abs. 3 
SächsDSchG). 

Das Landesamt für Archäologie weist in seiner Stellungnahme vom 09.12.2004 
darauf hin, daß ein größerer zeitlicher Vorlauf erforderlich ist, weil nach Abschluß der 
Grabungsvereinbarung für die Vorbereitung der evtl. notwendigen zweiten Grabung 
mindestens 3 Monate und für die archäologischen Geländearbeiten u.U. weitere 
Monate beansprucht werden. 

Gemäß § 20 SächsDSchG sind Funde, bei denen anzunehmen ist, daß es sich um 
Kulturdenkmale handelt, unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landratsamtes Delitzsch (Tel.: 034202/6930) oder dem Landesamt für Archäologie 
(Tel.: 0351/89260) anzuzeigen. Die Funde sind inzwischen vor weiteren Zerstö-
rungen zu sichern. Dafür sind der Fund und die Fundstelle bis zum Ablauf des 
vierten Tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu 
sichern, sofern nicht die zuständige Landesbehörde (Landesamt für Archäologie mit 
Landesmuseum für Vorgeschichte, Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden) mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des Grund-
stückes sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. Nimmt 
der Finder an den Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund eines Ar-
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beitsverhältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Leiter oder Unternehmer 
der Arbeiten befreit. 

Die Melde- und Sicherungspflicht von Funden ist in die Planungsunterlagen und Aus-
führungsdokumente zu übernehmen; die bauausführenden Firmen sind darauf hinzu-
weisen. 

12.3 Leitungsbestand 

Die in Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes gemäß bestehendem 
Bebauungsplan vorgenommenen Leitungsverlegungen wurden i.d.R. im öffentlichen 
Raum untergebracht. Für die bekannten Leitungen auf privaten Flächen wurden Lei-
tungsrechte festgesetzt. 

Die Erkundungs- und Sicherungspflicht bei den geplanten Bauarbeiten bleibt jedoch 
unbenommen. 

12.4 Bergbau 

Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich einer Bergbauberechtigung nach § 151 
BBergG (Bewilligungsfeld „Paschwitz" 2068). Entsprechend der schutzbedürftigen 
Bereiche für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe gemäß RE~iorvA~P~a,rv WEST-
SACHSEN (2001 ist die Kies-/Sandgewinnung in diesem Feld jedoch nicht vorgese-
hen. 

Bergbauliche Arbeiten wurden im Plangebiet früher nicht durchgeführt. 

12.5 Anbaubeschränkungen gemäß § 9 FStrG 

Entsprechend § 9 Abs. 1 FStrG „Bauliche Anlagen an Bundesfernstraßen" dürfen 
Hochbauten jeglicher Art in einer Entfernung bis zu 20 m bei Bundesstraßen außer-
halb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Orts-
durchfahrten, jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn nicht 
errichtet werden. Diese Grenze wurde als nachrichtliche Übernahme in der Plan-
zeichnung dargestellt. 

Außerdem sei darauf hingewiesen, daß gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 FStrG bauliche Anla-
gen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund-
stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten längs der Bundesstraßen liegen, in 
einer Entfernung bis zu 40 m hinsichtlich der Genehmigung der Zustimmung der 
obersten Landesstraßenbaubehörde bedürfen. 

12.6 Bodenschutz 

Bei jeglichen Schachtungs- und anderen Bodenarbeiten sowie bei Befahren des je-
weiligen Baugrundstücks mit Arbeitsmaschinen sind Maßnahmen des Boden-
schutzes zu ergreifen. Besonders zu beachten ist der Schutz des Mutterbodens (hu-
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moser Oberboden) gemäß § 202 BauGB. Der nutzbare Zustand des bei Bauarbeiten 
anfallenden Mutterbodens ist zu erhalten und der Boden vor Vernichtung bzw. vor 
Vergeudung zu schützen. Mutterboden, Unterboden und Gestein sollen nach dem 
Aushub getrennt gelagert und anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder auf 
dem Grundstück eingebaut werden. Sollte die Verwendung dort nicht möglich sein, 
so ist der Boden innerhalb des Plangebietes zu verwerten oder für Rekultivierungs-
zwecke zu nutzen bzw. anderweitig gemäß den Grundpflichten nach § 5 Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz vom 27.09.1994 einer stofflichen Verwertung zuzu-
führen. Eine Ablagerung unkontaminierter Massen zur Beseitigung als Abfall ist 
gemäß § 5 Abs. 4 und 5 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz i.V.m. § 2 Abs. 5 
SächsABG nicht genehmigungsfähig. 

Bodenbelastungen (z.B. Verdichtung und Durchmischung von Böden mit Fremd-
stoffen) sind auszuschließen. Unvermeidliche Bodenbelastungen sind auf das den 
Umständen entsprechende Maß zu beschränken sowie nach Beendigung der Bau-
maßnahmen zu beseitigen. Ebenso sind Bodenbelastungen, die durch die Lagerung 
von Bau- und Betriebsstoffen verursacht werden können, durch geeignete Schutzvor-
kehrungen auszuschließen (z.B. sachgemäße Behälter, Folienunterlagen, Schutz vor 
Auswaschung). 

Die DIN 18 300 „Erdarbeiten", DIN 18 915 „Bodenarbeiten" und die DIN 18 920 
„Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen" sind einzuhalten. 

Das zur VerFüllung von Baugruben bzw. zur Geländeregulierung vorgesehene Mate-
rial muß den Vorsorgewerten der BBodSchV, Anlage 2, hinsichtlich der beabsichtig-
ten Nachnutzung entsprechen und hat kontaminationsfrei zu sein. Entsprechend ist 
die DIN 19 731 (Ausgabe 5/98) „Verwertung von Bodenmaterial" zu beachten. 

13 Berücksichtigung der Umweltbelange und der Ergebnisse der 
Beteiligung nach §§ 3 und 4 BauGB 

Entsprechend § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende 
Erklärung über die Art und Weise beizufügen, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde. 

Die wesentlichen Punkte im Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Abwä-
gung sind nachfolgende: 
- die Lösung potentieller Konflikte im Zusammenhang mit dem Umweltschutz 

(Lärm- und Geruchsbelastungen), 
- grünordnerische Maßnahmen. 
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13.1 Immissionsschutz 

Auf die möglichen Konflikte durch Lärmbelastungen der schutzwürdigen Umgebung 
(Wohnnutzungen in Sprotta und Sprotta-Siedlung) sowie den Nachbarschaftslärm in-
nerhalb des Baugebietes gehen die Stellungnahmen des Landratsamtes Delitzsch 
und des Staatlichen Umweltfachamtes Leipzig ein. Dabei wurde immer berücksich-
tigt, daß es sich bei dem Bebauungsplan um einen Plan handelt, der als kleinerer 
Teil aus einem bestehenden Rechtsplan herausgelöst wurde und dementsprechend 
auch nur die Veränderungen zu betrachten sind, die über das bestehende Baurecht 
und die dafür getroffenen Festsetzungen hinausgehen. 

Die Gemeinde wog auf der Grundlage des Schalltechnischen Gutachtens und der 
Stellungnahmen des Landratsamtes und des Staatlichen Umweltfachamtes zum 
Immissionsschutz ab, bezüglich der Gebietsnutzung nicht nur den zentralen nord-
östlichen Teilbereich als GI festzusetzen, sondern auch die westlich und die südlich 
benachbarten Flächen als GI bzw. als eingeschränktes GI zu bestimmen. 
Die im schalltechnischen Gutachten ermittelten immissionswirksamen flächen-
bezogenen Schalleistungsbeurteilungspegel (IFSP) erfordern keine Einschränkung 
der Gebietsnutzung, so daß auf die einschränkende Festsetzung verzichtet werden 
konnte. Da die Gemeinde in der Abwägung klar heraus gestellt hat, daß Wohnungen 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsleiter und -Inhaber im 
Gebiet nicht zulässig sind, sind Schallschutzkonflikte innerhalb des Bebauungs-
plangebietes durch Wohnnutzung nicht zu besorgen. 

Das Landratsamt Delitzsch weist in seiner Stellungnahme vom 10.12.2004 darauf 
hin, daß die an das G11 direkt nördlich und östlich angrenzenden GE-Flächen nach 
wie vor bei der Ausschöpfung des IFSP im G11 von Lw'~ 75 dB(A)/m2 tags so 
vorbelastet, daß nachbarschaftliche Abwehransprüche erhoben werden können. Die 
Gemeinde achtet daher in ihrer künftigen Ansiedlungspolitik für gewerbliche Unter-
nehmen darauf, nur lärmunempfindliche Betriebe ansiedeln. Außerdem verweist das 
Landratsamt auch auf die Pflicht zur Rücksichtnahme des zukünftigen Anlagebetrei-
bers der Asphaltmischanlage gegenüber seinen unmittelbaren gewerblichen Nach-
barn. 

Die Schallschutz-Richtwerte gemäß DIN 18005 an den maßgeblichen Immissions-
orten für die schutzwürdigen Wohngebäude der Umgebung sind gewährleistet. 
Außerdem besteht eine erforderliche „Immissionsreserve", die für den Kies-/Sand-
abbau nördlich der Bahnstrecke zur Verfügung steht und durch die untere Immis-
sionsschutzbehörde als ausreichend bewertet wird. 

Die durch das Umweltamt des Landkreises Delitzsch aufgeworfene Frage nach der 
Kapselung der lärmintensiven Brecheranlage der Asphaltmischanlage im Sinne des 
Standes der Technik ist nicht baurechtsrelevant, sondern im Zuge des Verfahrens 
nach BlmSchV zu behandeln. 

Hinsichtlich der potentiell von der geplanten Asphaltmischanlage ausgehenden Ge-
ruchsbelästigungen wurde festgestellt, daß die Abstände zu den schutzwürdigen 
Wohnungen gemäß dem Abstandserlaß NRW (Klasse III ge111ä(3 ABSTANDSERLASS, 

1998) mit Sicherheit ausreichen, um eine Geruchsbelästigung auszuschließen. Eine 
entsprechende Besorgnis hat auch die Stadt Eilenburg bezüglich des Freizeit- und 
Erholungszentrums (FEZ) in ihrer Stellungnahme geäußert. Hierzu wurde ebenfalls 
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festgestellt, daß eine Lärmbelastung und eine Belästigung durch Gerüche auf Grund 
der Entfernung und der Lage zur vorherrschenden Windrichtung ausgeschlossen 
werden kann. 

13.2 Eingriffs-/Ausgleich 

Bezüglich der grünordnerischen Maßnahmen und des Eingriffs-Ausgleichserforder-
nisses wurde durch die untere Naturschutzbehörde angemerkt, daß sich durch die 
Neuwidmung eines Industriegebietes die Nutzungsintensität verändert bzw. erweitert. 
Damit ergeben sich nach Ansicht der unteren Naturschutzbehörde neue naturschutz-
fachliche Aspekte, die in der Planung zu berücksichtigen sind. Nach der Zeitdifferenz 
von 11 Jahren gegenüber dem bisherigen Rechtsplan sind die landschaftspflegeri-
schen und grünordnerischen Verhältnissen anzupassen und nachzuweisen. Demge-
genüber stellt die Gemeinde fest, daß gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB ein Ausgleich 
nicht erforderlich ist, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt sind oder zulässig waren. Da nachweislich über die zulässigen Eingriffe hin-
aus durch den vorliegenden Bebauungsplan keine weiteren erheblichen Beeinträchti-
gungen erfolgen, sind die bereits im bestehenden Rechtsplan festgesetzten Kompen-
sationsmaßnahmen übernommen. Darüber hinaus ist eine Gehölzbepflanzung der 
an den öffentlichen Flächen liegenden Grenzen der nicht überbaubaren privaten 
Grundstücksflächen festgesetzt. 
Mit analogem Tenor äußert sich auch der Naturschutzbund Deutschland (NABU) in 
seiner Stellungnahme zur Anwendung der Eingriffs-/Ausgleichsregelung und bezieht 
sich dabei auf die nach seiner Ansicht bereits im bestehenden Rechtsplan von 1992 
vorhandenen Defizite. Die Gemeinde stellt dazu fest, daß die rechtlich geforderte 
Abwägung der Belange des Bebauungsplans von 1992 damals erfolgte und hier 
nicht erneut Gegenstand der vorliegenden Abwägung ist. Die im Bebauungsplan von 
1992 festgesetzten Kompensationsmaßnahmen sind unangefochten rechtsgültig und 
gelten auch für den nunmehr aufgestellten Bebauungsplan fort. In diesem sind keine 
neuen Erfordernisse des Eingriffs-/Ausgleichs vorhanden, da die diesbezüglichen 
baurechtlichen Parameter (überbaubare Fläche) nicht geändert wurden. Die Anre-
gung des NABU, eine Frist für die Realisierung grünordnerischer Maßnahmen festzu-
setzen, wurde aufgegriffen und entsprechend im Bebauungsplan verankert. 

13.3 Schlußfolgerungen 

Bei der seit dem 24.06.2004 geltenden Vorschrift des Europarechtsanpassungsge-
setzes Bau —EAG Bau wurde nicht beachtet, daß entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 Abs. 1 Satz1 Halbsatz 1 
BauGB zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzufor-
dern sind. Diese frühzeitigen Stellungnahmen der Behörden sowie der Umweltbericht 
sind gemeinsam mit dem Planentwurf auszulegen. Dieser Verfahrensschritt der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung ist zwingend, erfolgte jedoch nicht, so daß dieser 
Verfahrensschritt entsprechend nachzuholen war. 
Der Verfahrensschritt wurde durch eine erneute Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB und eine erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gem. § 4 
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